
Berufsinformation  
Busfahrer*in

Verdienst

Der Verdienst richtet sich nach dem/der jeweiligen Arbeitgeber*in. In der Regel wird nach Tarif entlohnt. Fragen 
Sie gern bei dem/der jeweiligen Arbeitgeber*in nach.

Berufsaussichten

Wie in vielen Branchen fehlen auch im Fahrbetrieb entsprechende Fachkräfte. Daher sind Busfahrer*innen sehr 
gefragt auf dem Arbeitsmarkt im Münsterland und auch darüber hinaus. Sowohl öffentliche als auch private 
Arbeitgeber*innen bieten Arbeitsstellen an. 
Das Bewusstsein der Bürger*innen im Hinblick auf umweltfreundliches Reisen, Verkehrswende und Klimawandel 
wird diese Nachfrage noch weiter steigern. 

Eine Information der Agenturen für Arbeit, Jobcenter, IHK, HWK, DGB und Regionalagentur Münsterland. Stand: März 2024. 



Der Beruf des/der Busfahrer*in ist ein staatlich anerkannter Beruf. Die offizielle Berufsbezeichnung  
ist „Berufskraftfahrer*in“. 

Busfahrer*innen arbeiten im Schichtdienst (auch nachts) an Werk-, Sonn- und Feiertagen. 
Die Tätigkeit kann in Teilzeit ausgeübt werden. 

Aufgaben

• Busse entsprechend der Fahrpläne führen und die Bordinformationssysteme und Sprechfunkanlagen  
bedienen

• Fahrkarten verkaufen
• Fahrgäste über Verbindungen und Fahrpreise informieren, ggf. Konfliktsituationen entschärfen 
• Betriebssicherheit und Sauberkeit der Fahrzeuge überprüfen
• kleinere Fahrzeugstörungen beseitigen; bei Betriebsstörungen: Fahrgäste und die Leitstelle informieren

Voraussetzung

• Mindestalter: 21 Jahre
• eine Fahrerlaubnis für den jeweiligen Fahrzeugtyp (Führerschein Klasse D oder DE)
• Grundqualifikation, Prüfung der IHK
• technisches Verständnis für das Bedienen der Bordinformationssysteme und die Kontrolle der Betriebssicherheit 

von Antrieb, Fahrwerk, Bremsen, usw. 
• Sie bleiben auch in schwierigen Situationen freundlich und ruhig und informieren die Fahrgäste serviceorientiert 

Da Sie als Busfahrer*in eine hohe Verantwortung für andere Personen tragen, sind darüber hinaus Umsicht, ein  
hohes Maß an Konzentration, ein gutes Auge und eine schnelle Reaktionsfähigkeit erforderlich.  

Das lange Sitzen hinter dem Steuer kann für den Rücken belastend sein, daher ist eine gesundheitliche Eignung  
erforderlich.  


